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Betriebshilfe ab 1.1.2024
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• Die Betriebshilfe-Einsätze werden länger.

• Die Ansprüche an die Helfer werden höher.

• Die Kosten für den Betrieb steigen.

Die Ausgangssituation
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Für unsere Mitglieder erreicht

• Deckelung des Selbstbehalts für den 

Landwirt bei netto 8 €/Stunde

• Keine Unterscheidung, ob der Einsatz 

durch einen Dienstleister oder 

Dienstnehmer erfolgt

• Vereinbarung der Finanzierung bis 

31.12.2028

ERFOLG 1 Hilfe im Akutfall

• Aufwertung des Vorsorgeprodukts 

“Tier und Hof in guten Händen” 

• Förderung durch das Land 

Oberösterreich mit € 1.200,- pro 

Betrieb und Jahr

ERFOLG 2 Hilfe durch Vorsorge
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• Es fehlt an nebengewerblichen Helfern, daher greifen wir auf (teurere) 

Dienstnehmer zurück. Der Zuschuss von Land OÖ und SVS blieb jedoch 

gleich, die Kosten belasteten den Betrieb.

• Neu ab 1.1.2024:

o Finanzierung der Betriebshilfe durch Land Oberösterreich, 

SVS und Solidaritätsfond Maschinenring

o Selbstbehalt für den Landwirt bleibt bei netto 8 Euro 

gedeckelt.

o Selbstbehaltshöhe ist bis 31.12.2028 vereinbart.

ERFOLG 1 Betriebshilfe leistbar halten
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Kostenaufteilung ab 1.1.2024

Dienstnehmer
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Berechnungsbeispiel

20 € Verrechnungspreis (inkl. 13 % USt) 

Dienstleister (pauschalierter Landwirt)

38,40 € Verrechnungspreis (inkl. 20 % USt)

Dienstnehmer der MR Service

Kalkulationsgrundlage: Preise aus 2023

Betriebshilfe ab 1.1.2024

17,70 € VP exkl. USt

- 0,00 € Zuschuss Land OÖ

- 12,00 € Zuschuss SVS

= 5,70 € Selbstbehalt netto

+ 2,30 € USt

= 8,00 € Selbstbehalt brutto

32,00 € VP exkl. USt

- 12,00 € Zuschuss Land OÖ

- 12,00 € Zuschuss SVS

= 8,00 € Selbstbehalt netto

+ 6,40 € USt

= 14,40 € Selbstbehalt brutto

Dienstnehmer
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• Unser Ziel ist den Betrieb zu unterstützen, BEVOR es zu einer 

Arbeitsüberlastung kommt

• Betriebshilfe ist erfolgreich, wenn die außerbetriebliche Arbeitskraft den 

Betrieb gut kennt. Das dafür entwickelte Vorsorgeprodukt „Tier und Hof in 

guten Händen“ war zu teuer.

• Neu ab 1.1.2024:

o „Tier und Hof in guten Händen“ wird mit bis zu € 1.200,- pro 

Jahr und Betrieb vom Land Oberösterreich gefördert.

ERFOLG 2 Betriebshilfe erfolgreich einsetzen



o mind. 2.000 Arbeitskraftstunden/Jahr

o erfolgte sicherheitstechnische Beratung durch die SVS

o Nutzungsdauer des Vorsorgeprodukts mind. zwei Jahre
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Tierhaltende Betriebe 

Wer ist förderbar?
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Wie ist der Ablauf?
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Rechenbeispiel:

Agrar-Fachkraft begleitet Betrieb im Ausmaß 

von einem Einsatz (8 Stunden) pro Monat

Gesamtkosten € 3.456,-

abzgl. Förderung € 1.200,-

Selbstbehalt € 2.256,-

Annahme 36€/h  Preisbasis 2023

Wie hoch sind die Kosten?
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Recruiting 

• Aktive Ansprache von

künftigen Hofnachfolgern, 

Fachschulabsolventen 

ohne eigenen Betrieb 

und Quereinsteigern
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Perspektiven schaffen
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Maßnahmenübersicht Roll-out

Kommunikation 
nach innen

Information der 
Mitarbeiter

Ansprache von 
MR-Betriebshelfern!

Bewerbung bei 
Mitgliedern

Aktive Ansprache von 
potenziellen Betrieben!

Recruiting

November/

Dezember 

2023

Dezember

2023

Jänner/

Februar

2024

März/

April 

2024
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